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Auszug aus dem Protokoll Sitzung vom 3. März 2026  
 

2025/2026/
36 

2.07.09 Heilpädagogische Schule Wetzikon HPSW 
Leistungsvereinbarung 2026/2027 zwischen der Heilpädagogischen Schule 
Wetzikon HPSW und dem Volksschulamt des Kantons Zürich VSA 

   
 
 
  

Beschluss Schulpflege  

1. Die vorliegende Leistungsvereinbarung zwischen der Heilpädagogischen Schule Wetzikon HPSW 
und dem Volksschulamt des Kantons Zürich VSA wird für die Kalenderjahre 2026 und 2027 ge-
nehmigt. 

2. Öffentlichkeit des Beschlusses: 
– Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

3. Mitteilung an: 
– Parlamentsdienste (zuhanden Parlament) 
– Schulleitung HPSW 

 
 
Ausgangslage 

Das Volksschulamt des Kantons Zürich VSA schliesst jeweils mit den Trägerschaften von bewilligten 
Sonderschulen befristete Leistungsvereinbarungen gemäss § 65 b Volksschulgesetz ab. Diese sind in 
der Regel auf zwei Jahre befristet. Mit Abschluss der Leistungsvereinbarung wird gleichzeitig die Bei-
tragsberechtigung für die Sonderschulen für die Geltungsdauer der Leistungsvereinbarung verlängert. 
Das Erbringen der Leistungen gemäss Leistungsvereinbarung und Leistungskatalog sowie den weiteren 
rechtlichen Vorgaben liegt in der Verantwortung der Trägerschaft. 

Leistungsvereinbarung für die Kalenderjahre 2026 und 2027 für die HPSW 

 2026/2027 

Anzahl Plätze 72 

Anzahl Klassen 12 

Auslastungsunabhängige Pauschale für Immobilienkosten pro Jahr 624'600 Franken 

Auslastungsabhängige Pauschale pro belegten Monat 6'534 Franken 

Auslastungsabhängige Pauschale pro Jahr 78'400 Franken 

Vollkostentaxe für andere Kantone pro Aufenthaltstag (Basis 360 Tage), davon 
25 Franken Anteil Immobilien 

243 Franken 

Pauschale pro Teilintegrierte Sonderschulung pro Monat 1'042 Franken 

Schwankungsfonds/Spezialfinanzierungskonto gemäss VFiSo, Höchstgrenze 564'480 Franken 
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Stellungnahme der Geschäftsleitung Bildung 

Die Geschäftsleitung Bildung hat die Inhalte der Leistungsvereinbarung geprüft und empfiehlt der 
Schulpflege, diese für die nächsten zwei Kalenderjahre zu genehmigen. 

Erwägungen 

Die Leistungsvereinbarung wird genehmigt. 

 
Für richtigen Protokollauszug: 
 
 
 
Schulpflege Wetzikon 
Claudia Bosshardt, Leitung Schulverwaltung 
 
 


